
LBciblatt 21.Mirz 1950. 

87/A o B .. 

zu 8,l/J 
V 

, ,,~ .... , 

Di,e Abg"X. Y s c 1 0., H 0 r n, Vi i n b erg e r ulld GcnossCll haben 

run 1.Februar 1950 ~ den Bundeskanzler, die Anfrllgc gerichtet, ob er bereit sC 1 " 

ehestens daiür ZU sorGon, dnss die Verordnung zu § 1 Abs.5 des 'Invalidcn8in ... 

stellungsgcsetzos baldigst erlassen wird, damit die Erfülluna d~r Einstellungs­

pfl~oht duroh Bereitstellung der Pfliohtstellon iu 6t'tentlioha:'rechtliehen. 
Dienst caglioh wird~ 

In Boantwortung die Sol' Anfrage teilt Bundcskanzl~r Ing.Dr,F 1 g 1 

mit: 

"Das Invalidaneinstallungsgesctz, vG::rp:f'liohtet den Bund, d1e Länder, 
, 

Bezirke und Geneinden, auf' nindestens 5 voIi., ihrer, Arbeitsplätzolnvalldo zu 

beschäftigcn~ Das Nähere hat eine Verordnung zu regeln, die allch bestiI:nell karm) 

inwieweit für gewisse Dicnstzucigc? bei denen die Einhaltung der Beschäftiguur;~:" 

pflicht infolgc der Eigenart cles DiGnstes nicht mäglich ist, ein Ausgleich ge­

schaffen WerdQll soll und wia deonnch die Pflioht.zahl für die Einstellung tu 

berechnen ist. 

Ein Entw'urf diespl' Verordn!.lng ("2.Durchführungsverordnung zuo 

Invnlidcncinstellungsgcset,ztt) ist seit längerer Zeit Gegenstand von ßeratungen 

zwischen den Bundcsoinistericn. 

Die eine Seite ((::,),8 Bundesktlnzlerant io Einvernehmen oi t den beteiliGt:::' 

Ressorts)vertritt dabei die Auffassung, dass in besti~en Zweigen,des öffent­

lichen Dienstes, wie bei der Gcndo.;rceric, Sicherhej,tswache, Zolllfaohe, Krininn1-

dienst und anderCC"Slaohek8rpern sowie der Feuerwehr, die Einstellung VOll InvrLli ... 

den von vornherein nioht näglioh ist; die se Dienstzweige, sollen daher bei der 

Berechnung der Fflichtzahl nusscr Betro.oht 'bleiben. Bei e1nigen anderen Dionst ... 

zweigen sind der Einstellung von Invaliden enge Grenzen gesetzt,liie z,B. iu 

au~übcndon Verkehrsdienst (Östcrr.:.Bundesbnhnen, Post .. und TelcgraJbnanstal,t) 

und bei den F~rstarbeiterll; diese Dienstzweige sollen daher 'bei der Bere~:rlT~ 

der Pf'lichtzahl nur r.lit' einen Teil in Ansohlae gebracht werden. 
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Die andere Seite (der Invalidenbeirat) verlangt ,dass von diesen 

DienstzweigClll oindost.f'!ls drei Vie rtel des Personals nut die Berechnung 

'der Pflichtznhl zühlen. Dies würde dazu führen, dass die a.nderen Verwaltungs .. 

zweige des Bundes bis 10 % ihrer Dienstposten und darüber hinaus nit Invaliden 

besetzen DÜsstcn e Eine sO hohe Invalideneinstellung in öffentlichen Dienst 

ist auch bei grössten Bcillhcn undurchführbar. 

Ein Einvcrnehnen über diese ~rage war bisber nicht zu erzicleJ:le. 

Die Beniihungcn zu einer Einigung werden jedoch fortgesetzt. Es wird at:l 20.d.H. 

den Invalidenbeirat neuerlich ~lcgel'lhei t gegoben werden', zu' einer Fornulicrung 

der Verordnung StellUng zu nehoeno 

In ü,brigcn darf ich bc.ocrkcn, dass die Bundesverwaltung seit Erlllssun,': 

des Invalideneinft~cllungsgesetzes sich benüht, die' Forderung des Gesetzes soweit 

als nöglich zu erfüllen .. " 

-.-.-.-0 ..... 
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